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(54) Arzneimittelpackung

(57) Die Erfindung betrifft eine automatische ein- und
auslagerbare Arzneimittelpackung und insbesondere
Blister-�Packungen zur Aufnahme einer vorgegebenen
Anzahl von Tabletten. Die Ein- und Auslagerung üblicher
Blister-�Packungen ist mit automatischen Lagersystemen
nicht möglich, da die Höhe solcher Blister- �Packungen
variabel ist. Die erfindungsgemäße Arzneimittelpackung
weist einen Träger mit einer rechteckigen Trägerplatte
(3) auf, wobei die Trägerplatte (3) mehrere Aufnahme-
kammern (5) umfasst, eine Abdeckplatte (4) zum Abdek-
ken der Aufnahmekammer und wenigstens ein Haltemit-
tel mit einer Ansaugfläche (6). Das Haltemittel ist derart
an jeweils einem der Ränder der Abdeckplatte (4) und
des Trägers (2) befestigt, dass diese parallel zueinander
gehalten sind und die Ansaugfläche (6) im Wesentlichen
senkrecht zu dem Träger (2) ist. Eine derart ausgestal-
tete Arzneimittelpackung weist eine definierte Höhe auf
und lässt sich mit modernen Lagerautomaten problemlos
ein- und auslagern.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine automatisch ein- und
auslagerbare Arzneimittelpackung. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung eine Arzneimittelpackung mit
einem ebenen Träger mit einer rechteckigen Trägerplat-
te, wobei die Trägerplatte mehrere nebeneinander an-
geordnete Aufnahmekammern zum Aufnehmen von Arz-
neimittelportionen aufweist, und einer Abdeckplatte zum
Abdecken der Aufnahmekammern, wobei die Abdeck-
platte schwenkbar an einem ersten Rand der Trägerplat-
te befestigt ist.
�[0002] Arzneimittel werden in Apotheken üblicherwei-
se in Form von Packungen und Flaschen gelagert, wobei
die Packungen üblicherweise quaderförmig sind und Be-
hälter (z. B. Flaschen) oder Blister zur Aufnahme einer
vorgegebenen Anzahl von Tabletten, Kapseln oder Am-
pullen enthalten können. Die Lagerung dieser Arzneimit-
telpackungen und Flaschen erfolgte in den Apotheken
seit jeher in Ziehschränken.
�[0003] In jüngster Zeit wurde die traditionelle Lage-
technik in Ziehschränken abgelöst durch moderne auto-
matische Lagersysteme, wie sie beispielsweise aus DE
195 09 951 C2 bekannt sind.
�[0004] Bei den automatischen Lagersystemen werden
die Arzneimittelpackungen auf Lagerflächen gelagert,
wobei diese Lagerflächen beispielsweise durch ebene
Regalböden oder geneigten Lagerschächte bereit ge-
stellt werden. Auf diese kann über automatisierte Ent-
nahmesysteme so zugegriffen werden, dass eine com-
putergesteuerte Auslagerung gewünschter Arzneimittel-
packungen möglich ist. Bei einem Teil der modernen La-
gerhaltungssysteme ist zusätzlich eine automatisierte
Einlagerung der Arzneimittelpackungen möglich.
�[0005] Um eine möglichst optimale Ausnutzung des
verfügbaren Lagerraums zu gewährleisten, ist es erfor-
derlich, dass Arzneimittelpackungen stets so gelagert
werden, dass die Höhe des jeweiligen Lagerortes nur
geringfügig größer als die der zu lagernden Packung ist.
Bei den üblichen Arzneimittelpackungen stellt dies kein
Problem dar, da diese eine definierte, unveränderliche
Höhe, Breite und Tiefe aufweisen.
�[0006] Bei den eingangs genannten Arzneimittelpak-
kungen, die einen Träger und eine an dem Träger befe-
stigte Abdeckplatte aufweisen, ist zwar die Tiefe und die
Breite der Packung unveränderlich, jedoch ist die Höhe
der Packung variabel, da aufgrund der einseitigen Befe-
stigung der Abdeckplatte an dem Träger und die Span-
nung über die Befestigung selber die Abdeckplatte nicht
definiert zu dem Träger ausgerichtet ist. Die Ausrichtung
der Abdeckplatte zu dem Träger ist vielmehr abhängig
von den verwendeten Materialien und der Orientierung
der Packung.
�[0007] Aufgrund dieser Ausgestaltung der Packung ist
es mit den auf dem Markt befindlichen Lagerautomaten
nicht möglich, diese bei optimaler Lagerraumausnutzung
automatisch Ein- bzw. Auszulagern.
�[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Ein-

gangs genannte Arzneimittelpackung so weiterzuentwik-
keln, dass diese bei optimaler Ausnutzung des Lager-
platzes automatisch ein- und auslagerbar ist.
�[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne automatisch ein- und auslagerbare Arzneimittelpak-
kung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
�[0010] Die erfindungsgemäße automatisch ein- und
auslagerbare Arzneimittelpackung weist einen ebenen
Träger mit einer rechteckigen Trägerplatte auf. Bei dieser
Anmeldung soll der Begriff der "rechteckigen Trägerplat-
te" auch solche Platten umfassen, bei denen die Ecken
mehr oder weniger abgerundet sind. Der Träger und die
Trägerplatte können aus einem beliebeigen, für die Ver-
packung von Arzneimitteln geeignetem Material beste-
hen.
�[0011] Die Trägerplatte weist mehrere nebeneinander
angeordnete Aufnahmekammern zum Aufnehmen von
Arzneimittelportionen auf. Die Anzahl der Aufnahme-
kammern ist abhängig von der vorgeschriebenen Verab-
reichung der enthaltenen Arzneimittel. Bei sogenannten
"Wochenblister"-�Packungen beispielsweise ist üblicher-
weise für jeden Tag der Woche eine bestimmte Anzahl
von Aufnahmekammern vorgesehen. Standardmäßig
sind bei einer Wochenblister-�Packung 28 Aufnahme-
kammern enthalten - für jeden Wochentag eine Kammer
für morgens, mittags, abends und nachts. Die Anzahl der
Arzneimittel pro Aufnahmekammer ist variabel und von
dem jeweiligen Krankheitsbild abhängig.
�[0012] Die Aufnahmekammern selber können bei-
spielsweise auf eine Seite des Trägers aufgeklebt sein,
wobei der freie Raum zwischen den Kammern dann die
Trägerplatte bildet. Die Aufnahmekammern können aber
auch aus dem Material des Trägers tiefgezogen sein. Bei
der Materialwahl der Aufnahmekammern ist man nur in-
soweit beschränkt, als das ein für die Verpackung von
Arzneimitteln und die gewählte Kammerart geeignetes
Material zu wählen ist.
�[0013] Die erfindungsgemäße Arzneimittelpackung
weist ferner eine Abdeckplatte auf, die die Aufnahme-
kammern abdeckt. Die Abdeckplatte ist dazu schwenk-
bar an einem Rand der Trägerplatte befestigt. Die Ab-
deckung der Aufnahmekammer kann dabei so erfolgen,
dass die Öffnungsseite der Aufnahmekammern oder die
Bodenfläche der Aufnahmekammern von der Abdeck-
platte abgedeckt ist. Abhängig ist die Art der Abdeckung
davon, wie die Aufnahmekammern an dem Träger aus-
gebildet sind.
�[0014] Die erfindungsgemäße Arzneimittelpackung
weist ferner wenigstens ein Haltemittel mit einer Ansaug-
fläche auf. Das zumindest eine Haltemittel ist zumindest
derart an jeweils einem der verbleibenden Ränder der
Abdeckplatte und des Trägers befestigt, dass der Träger
und die Abdeckplatte im Wesentlichen parallel zueinan-
der gehalten sind und die Ansaugfläche im Wesentlichen
senkrecht zu dem Träger und der Abdeckplatte angeord-
net ist. Das Haltemittel ist dabei derart befestigt, dass die
Arzneimittelpackung über die Ansaugfläche ausgelagert
werden kann.
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�[0015] Die Befestigung des zumindest einen Haltemit-
tels an dem zumindest einen der verbleibenden Ränder
der Abdeckplatte und des Trägers kann formschlüssig
oder kraftschlüssig erfolgen. Es ist jedoch auch denkbar,
dass die Befestigung des zumindest eine Haltemittel der-
art erfolgt, dass das zumindest eine Haltemittel einstük-
kig mit entweder der Abdeckplatte oder dem Träger aus-
gebildet ist.
�[0016] Um eine Auslagerung der Arzneimittelpackung
zu gewährleisten, weist das zumindest eine Haltemittel
eine Ansaugfläche auf, an der ein Saufgreifer bei der
Anlagerung angreifen kann. Die Ansaugfläche kann da-
bei an den jeweiligen bei der Auslagerung verwendeten
Saufgreifer angepasst sein. Da die Ansaugfläche im We-
sentlichen senkrecht zu dem Träger und der Abdeckplat-
te ausgebildet ist, kann der Sauggreifer bei der Auslage-
rung der Packung optimal an dieser ansetzen.
�[0017] Durch die Parallelhaltung der Abdeckplatte und
der Trägerplatte wird erreicht, dass die Arzneimittelpak-
kung eine definierte, über die gesamte Fläche der Arz-
neimittelpackung im Wesentlichen konstante Höhe auf-
weist. Dies ermöglicht, dass die Arzneimittelpackung
überhaupt automatisch ein- und auslagerbar ist. Ferner
wird durch die Parallelhaltung der Abdeckplatte und des
Trägers sichergestellt, dass die Arzneimittelpackung
stets die minimale Höhe aufweist, was eine hinsichtlich
des verfügbaren Lagerraums optimale Lagerung der Arz-
neimittelpakkung ermöglicht.
�[0018] Das zumindest eine Haltemittel kann klammer-
förmig ausgebildet sein und an dem jeweiligen Randbe-
reich der Abdeckplatte und des Trägers befestigt sein,
indem das Haltemittel bei dem jeweiligen Randbereich
der Deckplatte und des Trägers aufgesteckt ist. Dies
stellt eine besonders einfache und damit kostengünstige
Ausgestaltung des Haltemittels dar. Diese ist insbeson-
dere dann zu wählen, wenn die Arzneimittelpackung
klein und leicht ist. Wenn lediglich ein Haltemittel ver-
wendet wird, ist dies vorzugsweise in der Mitte der jewei-
ligen Rändern aufgesteckt, um ein Auslagern ohne Ver-
kanten der Arzneimittelpackung zu gewährleisten.
�[0019] Ist die Arzneimittelpackung quadratisch ausge-
bildet, so kann an jedem der verbleibenden Ränder je-
weils ein Haltemittel aufgesetzt werden. Neben der Ver-
besserung der Parallelhaltung der Abdeckplatte und des
Trägers hat dies den Vorteil, dass bei der automatischen
Einlagerung der Packung eine ggf. sonst notwendige
Drehung der Packung vermieden werden kann, da die
Wahrscheinlichkeit, dass die Packung für eine später er-
folgende Auslagerung bereits die richtige Orientierung
aufweist, größer ist.
�[0020] Für den Fall, dass die Arzneimittelpackung
nicht quadratisch ausgebildet ist, ist das zumindest eine
Haltemittel vorzugsweise bei einer der kurzen Seiten auf-
gesteckt. Dies ist vorteilhaft, da Arzneimittelpackungen
bei automatischen Lagersystemen üblicherweise der
Länge nach auf einem Regalboden oder in einem
Schacht abgelegt werden. Natürlich ist es auch in diesem
Falle möglich, dass die Arzneimittelpackung mehrere

Haltemittel aufweist. Die Vorteile einer solchen Arznei-
mittelpackung sind die gleichen, wie sie bereits oben er-
wähnt wurden.
�[0021] Das Haltemittel ist dabei stets an die Konfigu-
ration der Abdeckplatte zu dem Träger angepasst. Für
den Fall beispielsweise, dass die Abdeckplatte den Bo-
den der Aufnahmekammern abdeckt, also der Abstand
zwischen der Abdeckplatte und dem Träger überwie-
gend durch die Höhe der Aufnahmekammern bestimmt
ist, ist der Klammerbereich des Haltemittels größer di-
mensioniert. Bei einem solchen Fall ist die Saugfläche
üblicherweise bezüglich des Klammerbereichs zentriert.
Ist die Abdeckplatte jedoch derart angeordnet, dass die
den Öffnungsbereich der Aufnahmekammern abdeckt,
also ein wesentlich geringeren Abstand zwischen der Ab-
deckplatte und dem Träger gegeben ist, ist der Klammer-
bereich bezüglich des Mittelachse des Haltemittels nach
Außen verlagert.
�[0022] Der Klammerbereich des Haltemittels kann da-
bei derart ausgebildet sein, dass dieser die Abdeckplatte
und den Träger jeweils lediglich von außen abdeckt. Die
Befestigung des Haltemittels an der Abdeckplatte und
dem Träger kann hier einfach über die Reibung erfolgen.
Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Abstand
der Abdeckplatte zu dem Träger gering ist. In einem sol-
chen ist der Bereich des Haltemittels, der den Träger und
die Abdeckplatte bedeckt, weitgehend starr ausgebildet,
um die Ausübung einer entsprechenden Kraft zu gewähr-
leisten.
�[0023] Der Klammerbereich des Haltemittels kann
auch so ausgebildet sein, dass die Abdeckplatte und der
Träger von dem Haltemittel von oben und unter einge-
fasst sind. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ent-
weder der Träger oder die Abdeckplatte keine ausrei-
chende Gegenkraft zur Verfügung stellen können, oder
bei einem größeren Abstand der Abdeckplatte zu dem
Träger - wenn beispielsweise die Abdeckplatte den Bo-
den der Aufnahmekammern abdeckt.
�[0024] Um das Haltemittel an gewisse Abstands-
schwankungen zwischen Träger und Abdeckplatte an-
zupassen, kann das Haltemittel für den Fall, dass es den
Träger und die Abdeckplatte lediglich von außen ab-
deckt, bei diesen Bereichen leicht geöffnet sein. Eine
Schwankung des Abstandes kann so kompensiert wer-
den, indem das Haltemittel weiter oder weniger weit auf-
gesteckt ist. Für den Fall, dass das Haltemittel den Träger
und die Abdeckplatte von beiden Seiten einfasst, kann
auch der jeweils innen liegende Haltebereich leicht an-
geschrägt sein und/ oder aus einem im gewissen Maße
flexibeln Material bestehen.
�[0025] Alternativ ist das zumindest eine Haltemittel an
dem jeweiligen Randbereich der Abdeckplatte und des
Trägers befestigt, indem die jeweiligen Randbereiche in
Ausnehmungen, die gegenüber der Ansaugfläche in
dem zumindest einen Haltemittel ausgebildet sind, ein-
gesteckt sind. Bei dieser Art der Befestigung ist die Aus-
gestaltung des zumindest einen Haltemittels besonders
einfach. Das Haltemittel muss lediglich im richtigen Ab-
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stand voneinander zumindest zwei Ausnehmungen auf-
weisen, in die die Abdeckplatte und der Träger einge-
steckt sind. Um ein solches Haltemittel auch bei unter-
schiedliche dicken Abdeckplatten und Trägern zu ver-
wenden, können sich die Ausnehmungen zur Öffnung
hin erweitern. Alternativ oder zusätzlich kann das Halte-
mittel bei dem eigentlichen Haltebereich auch aus einem
im gewissen Maße flexiblen Material gefertigt sein. Je
nach Dicke des eingesteckten Materials erfolgt die Be-
festigung dann bei einer unterschiedlichen Einstecktiefe.
Damit dasselbe Haltemittel bei verschiedenen Abstän-
den des Trägers zu der Abdeckplatte verwendbar ist,
kann dieses über seine Höhe mit mehr als zwei Ausneh-
mungen versehen sein. Für den Fall, dass er Abstand
zwischen dem Träger und der Abdeckplatte relativ gering
ist, können auch beide in eine Ausnehmung eingesteckt
sein.
�[0026] Bei einer weiteren Alternative ist vorgesehen,
dass das zumindest eine Haltemittel als eine Kantenlei-
ste ausgebildet ist und an dem jeweiligen Randbereich
der Abdeckplatte und des Trägers befestigt ist, indem
das zumindest eine Haltemittel bei dem jeweiligen Rand-
bereich der Deckplatte und des Trägers aufgesteckt ist.
Die Ausbildung als Randleiste ist eine Abwandlung der
bereits oben geschriebenen klammerförmigen Ausbil-
dung des Halteelements. Die Kantenleiste ist dabei brei-
ter ausgebildet als die oben beschriebene Klammer. Die
Kantenleiste kann so ausgebildet sein, dass die Befesti-
gung an der Abdeckplatte und dem Träger über die ge-
samte Breite der Kantenleiste erfolgt oder die Befesti-
gung nur an zumindest zwei Stellen entlang der Breite
der Leiste erfolgt. Eine Befestigung über die gesamte
Breite kann insbesondere dann notwendig sein, wenn
entweder das Gewicht der Arzneimittelpackung relativ
hoch ist, so dass die Befestigung mit lediglich einer Klam-
mer ggf. nicht ausreicht, oder aber die Kräfte, die zur
Parallelhaltung des Trägers mit der Abdeckplatte not-
wendig sind, erhöht sind. Bezüglich der Befestigung der
Kantenleiste bei geringem oder größerem Abstand der
Abdeckplatte zu dem Träger kann die Kantenleiste ent-
sprechend der Klammer befestigt sein, d.h. entweder le-
diglich von außen anliegend oder die Oberfläche der Ab-
deckplatte und des Trägers von beiden Seiten umfas-
send. Ferner kann die Kantenleiste auch so ausgebildet
sein, das eine Befestigung über zumindest eine Ausneh-
mung in der Kantenleiste erfolgt. Mögliche Abwandlun-
gen dieser Befestigungsart sind bereits weiter oben be-
schrieben worden und können auch bei einer Kantenlei-
ste angewendet werden.
�[0027] Bei einer weiteren Alternative ist das zumindest
eine Haltemittel als Schuber ausgebildet ist, in den die
Arzneimittelpackung eingeschoben ist. Der Schuber
kann dabei so ausbildet sein, dass die Arzneimittelpak-
kung vollständig in dem Schuber aufgenommen ist. Der
Schuber kann jedoch auch so ausgebildet sein, dass le-
diglich gewissen Randbereiche von dem Schuber um-
schlossen sind. Die genaue Ausbildung des Schubers
ist von dem jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Die

Ausgestaltung des Haltemittels als Schubers bietet den
größten Schutz für die Aufnahmekammern. Besonders
dann, wenn sich empfindliche Arzneimittelportionen in
den Kammern befinden, ist eine solche Ausgestaltung
des Haltemittels vorteilhaft.
�[0028] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung sind die Oberflächen des zumindest einen Hal-
temittels, die an der bzw. den Oberflächen der Abdeck-
platte und des Trägers anliegen, derart behandelt sind,
dass zwischen dem zumindest einen Haltemittel und den
Oberfläche die Reibung erhöht ist. Durch die Erhöhung
der Reibung wird bei solchen Haltemitteln, die primär
über eine Reibkraft befestigt sind, die Befestigung des
Haltemittels an dem Träger und der Abdeckplatte ver-
stärkt. Somit kann das Haltemittel selber kleiner ausge-
bildet sein und es ist trotzdem gewährleistet, dass die
Arzneimittelpackung problemlos ausgelagert werden
kann.
�[0029] Um ein mehrfaches Öffnen und Schließen der
Arzneimittelpackung zu ermöglichen, greift bei einer be-
vorzugten Ausführungsform der Arzneimittelpackung
das zumindest eine Haltemittel in zumindest eine Öff-
nung in entweder der Abdeckplatte oder dem Träger ein.
Die Arzneimittelpackung kann so bei Bedarf geöffnet
werden, d.h. die Abdeckplatte kann von der Trägerplatte
weggeschwenkt werden, und es kann ein Arzneimittel
aus einer der Aufnahmekammern entnommen werden.
Die ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Packung
für einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist.
�[0030] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Träger und die Abdeckplatte zumindest
eine Erhöhung auf, wobei das zumindest eine Haltemittel
eine dieser Erhöhungen bei entweder der Abdeckplatte
oder dem Träger hintergreift. Eine derartige formschlüs-
sige Befestigung hat den Vorteil, dass mit dem Haltemit-
tel eine Spannkraft ausgeübt werden kann und bei einer
Mehrzahl von Erhöhungen das Haltemittel die Erhöhung
hintergreifen kann, die für die Höhe der Arzneimittelpak-
kung am besten geeignet ist.
�[0031] Bei den bisher dargestellten Befestigungsarten
des Haltemittels an der Abdeckplatte und dem Träger
war dies stets nicht einstückig mit dem Träger oder der
Abdeckplatte ausgebildet. Alternativ ist das zumindest
eine Haltemittel einstükkig mit entweder der Abdeckplat-
te oder dem Träger ausgebildet und derart lösbar an dem
Träger bzw. der Abdeckplatte befestig, dass die Abdeck-
platte und der Träger im Wesentlichen parallel zueinan-
der gehalten sind. Eine solche einstückige Ausgestal-
tung des Halteelements mit entweder der Abdeckplatte
oder dem Träger ist dann vorteilhaft, wenn bereits zum
Zeitpunkt der Herstellung dieser Teile der Arzneimittel-
packung feststeht, wie hoch die fertige Packung sein
wird, da in einem solchen Fall das Haltemittel bereits bei
Herstellung optimal angepasst werden kann.
�[0032] Zur Befestigung des einstückig mit entweder
dem Träger oder der Abdeckplatte ausgebildeten Halte-
mittels kann dieses einen Klebebereich aufweisen, mit
welchem es an der Abdeckplatte bzw. dem Träger befe-
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stigt wird. Dies ist im Fall der einstückigen Ausbildung
vorteilhaft, da ein einstückig ausgebildetes Haltemittel
an seinem freien Ende nur schwierig beispielweise auf-
gesteckt werden kann. Das Halteelement fungiert hier
mehr als eine Lasche. Alternativ kann das Haltemittel in
eine Ausnehmung entweder der Abdeckplatte oder des
Trägers eingesteckt sein oder eine Erhöhung bei entwe-
der der Abdeckplatte oder dem Träger hintergreifen.
�[0033] Um das Haltemittel nach einem Aufbrechen der
Packung vollständig zu entfernen, weist das zumindest
eine Haltemittel einen Abtrennbereich aufweist, bei dem
das Haltemittel leicht von der Arzneimittelpackung abge-
trennt werden kann.
�[0034] Auch im Fall des einstückig ausgebildeten Hal-
temittels können mehrer Haltemittel vorgehen sein. Die
sich daraus ergeben Vorteile entsprechen den bei den
nicht einstückig ausgebildeten Haltemitteln.
�[0035] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert.
�[0036] Figuren 1a und 1b zeigen schematische Dar-
stellungen von Arzneimittelpackungen gemäß dem
Stand der Technik.
�[0037] Figuren 2a - 2d zeigen Ausführungsbeispiele
der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit klam-
merförmig ausgebildeten Haltemitteln.
�[0038] Figuren 3a - 3c zeigen Ausführungsbeispiele
der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit Aus-
nehmungen aufweisenden Haltemitteln.
�[0039] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Arzneimittelpackung mit einem als Kan-
tenleiste ausgebildeten Haltemittel.
�[0040] Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Arzneimittelpackung mit einem als
Schuber ausgebildeten Haltemittel.
�[0041] Figuren 6a und 6b zeigen Ausführungsbeispie-
le der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit ein-
stückig mit einem Träger ausgebildeten Haltemitteln.
�[0042] Die Figuren 1a und 1b zeigen schematische
Darstellungen von Arzneimittelpackungen gemäß dem
Stand der Technik. Die Arzneimittelpackungen (1) wei-
sen einen Träger (2), eine Trägerplatte (3), eine Mehrzahl
von Aufnahmekammern (5) sowie eine Abdeckplatte (4)
auf. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1a ist die
Abdeckplatte (4) über einen Bereich (4a) derart mit dem
Träger (2) verbunden, dass die Abdeckplatte (4) und der
Träger (2) die Aufnahmekammern (5) einschließen. Die
Abdeckplatte (4) liegt im "geschlossenen" Zustand der
Arzneimittelpackung auf der Oberseite der Aufnahme-
kammern (5) auf. Die Aufnahmekammern (5) weisen ei-
nen Entnahmebereich (5a) auf, über den die in der Auf-
nahmekammer (5) enthaltenen Arzneimittel entnommen
werden können. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1b ist die Abdeckplatte (4) derart an dem Träger (2)
befestigt, dass diese im "geschlossenen" Zustand der
Arzneimittelpackungen auf dem Träger (2) aufliegt. Eine
Entnahme der Arzneimittel findet über die Entnahmebe-
reiche (5a) statt.

�[0043] Die Figuren 2a - 2d zeigen Ausführungsbeispie-
le der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit
klammerförmig ausgebildeten Haltemitteln. Bei den ge-
zeigten Ausführungsbeispielen sind die Abdeckplatte (4)
und die Trägerplatte (3) lediglich angedeutet. Die Halte-
mittel weisen eine Ansaugfläche (6) auf, an die ein Saug-
greifer angreifen und die Arzneimittelpackungen ausla-
gern kann. Bei dem in Figur 2a gezeigten Ausführungs-
beispiel weist das Haltemittel im eigentlichen Haltebe-
reich zwei Halteelemente (7) auf. Der Winkel zwischen
den Halteelementen (7) und dem Ansaugbereich (6) ist
so gewählt, dass eine Befestigung des Haltemittels an
der Trägerplatte (3) bzw. dem Träger (2) und der Ab-
deckplatte (4) gewährleistet ist. Beim gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel weisen die Haltemittel zur Ansaugfläche
eine Winkel von > 90° auf, sie sind also leicht geöffnet.
Auf diese Weise ist das Haltemittel an leicht variierende
Abstände zwischen der Trägerplatte (3) und der Abdeck-
platte (4) angepasst. Bei abgewandelten Ausführungs-
beispielen kann der Winkel jedoch auch 90° oder weniger
betragen. Die Befestigung des Haltemittels an der Trä-
gerplatte (3) bzw. dem Träger (2) und der Abdeckplatte
(4) findet über einen Kraftschluss statt. Mit aufgesteck-
tem Haltemittel ist die Befestigung derart, dass die Arz-
neimittelpackung über die Ansaugfläche (6) des Halte-
mittels ausgelagert werden kann. Bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel sind die Haltelemente (7) starr aus-
gebildet. Bei anderen Ausführungsbeispielen können
diese jedoch auch leicht flexibel ausgebildet sein oder
zumindest einen flexiblen Bereich aufweisen. Durch die
Halteelemente (7) des Haltemittels sind die Abdeckplatte
(4) und die Trägerplatte (3) bzw. der Träger (2) im We-
sentlichen parallel zueinander gehalten.
�[0044] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2b
weist das Haltemittel neben den Halteelementen (7) wei-
tere Halteelemente (8) auf, die zu den Halteelementen
(7) einen spitzen Winkel bilden. Die Trägerplatte (3) und
die Abdeckplatte (4) sind in die durch die Halteelemente
(7, 8) gebildeten Ausnehmungen eingesteckt. Bei einer
anderen Ausführungsform können die Haltelemente (7,
8) auch parallel zueinander ausgebildet sein. In einem
solchen Fall sind die Abdeckplatte (4) und die Träger-
platte (3) in die Schlitze eingesteckt, den die Haltelemen-
te (7, 8) zwischen sich definieren.
�[0045] Die beiden in den Figuren 2a und 2b gezeigten
Ausführungsbeispiele der Haltemittel sind dann zu wäh-
len, wenn der Abstand zwischen der Trägerplatte (3)
bzw. dem Träger (2) und der Abdeckplatte (4) relativ groß
ist. Die ist bei solchen Arzneimittelpackungen der Fall,
bei denen die Trägerplatte (3) bzw. der Träger (2) und
die Abdeckplatte (4) die Aufnahmekammern (5) ein-
schließen. Seitlich betrachtet sind die Haltemittel im We-
sentlichen U- �förmig ausgebildet, wobei die Halteelemen-
te (7, 8) die Schenkel des U’s bilden.
�[0046] Wenn der Abstand zwischen dem Träger (2)
mit der Trägerplatte (3) und der Abdeckplatte (4) relativ
gering ist, ist das Haltemittel nicht U-�förmig ausgebildet,
sondern wie in den Figuren 2c und 2d gezeigt. Das Hal-
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temittel gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2c
weist ebenfalls zwei Halteelemente (7, 8) auf, die jedoch
nicht jeweils bei den Randbereichen der Ansaugfläche
ausgebildet sind, sondern vielmehr beide bei einem
Randbereich der Ansaugfläche (6). Die Halteelemente
(7, 8) sind leicht geöffnet zueinander ausgebildet, um
diese an leicht abweichende Abstände zwischen der Ab-
deckplatte (4) und dem Träger (2) sowie an unterschied-
liche Materialdicken dieser anzupassen. Aufgrund der
leichten Öffnung der Halteelemente (7. 8) bilden diese
eine V- �förmige Ausnehmung, in die sowohl die Abdeck-
platte (4) als auch der Träger (2) bzw. die Trägerplatte
(3) eingesteckt und somit befestigt sind. Auch bei einer
derartigen Anordnung der Halteelemente (7, 8) können
diese natürlich auch parallel zueinander angeordnet
sein. In dem zwischen diesen dann gebildeten Schlitz
sind Abdeckplatte (4) und Trägerplatte (3) eingesteckt.
Figur 2d zeigt ein entsprechendes Ausführungsbeispiel,
jedoch sind jeweils zwei Halteelemente (7) und zwei Hal-
teelemente (8) vorgesehen, die jeweils eine V- �förmige
Aufnahme definieren, in der die Abdeckplatte (4) und der
Träger (2) bzw. die Trägerplatte (3) befestigt sind.
�[0047] Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf
in den Figuren 2a - 2d gezeigten klammerförmigen Hal-
temittel beschränkt. Die Anordnung der Haltelemente (7,
8) zur bzw. an der Ansaugfläche (6) kann von den Ge-
zeigten abweichen. So ist es beispielweise auch denk-
bar, dass sich die Ansaugfläche (6)� über die Bereiche
hinaus erstreckt, bei denen die Halteelemente (7, 8) an
der Ansaugfläche (6) befestigt sind.
�[0048] Die Figuren 3a - 3c zeigen Ausführungsbeispie-
le der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit Aus-
nehmungen aufweisenden Haltemitteln. Die Ausneh-
mungen (9) sind bei der der Ansaugfläche (6) gegen-
überliegenden Fläche des Haltemittels ausgebildet. Die
Anzahl der Ausnehmungen (9) kann variieren. So kön-
nen die Haltemittel auch mehr als zwei Ausnehmungen
(9) aufweisen, um ein und das gleiche Haltemittel bei
verschiedenen Abständen der Abdeckplatte (4) zu dem
Träger (2) bzw. der Trägerplatte (3) einzusetzen. Figur
3a zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem das Haltemittel
drei Ausnehmungen (9) aufweist. Die Ausnehmungen (9)
sind leicht geöffnet ausgebildet, jedoch sind auch kegel-
förmige Ausnehmungen möglich. In zwei der drei gezeig-
ten Ausnehmungen (9) sind die Trägerplatte (3) bzw. der
Träger (2) und die Abdeckplatte befestigt.
�[0049] Bei dem in Figur 3b gezeigten Ausführungsbei-
spiel weist das Haltemittel um die Ausnehmungen (9)
herum einen Bereich (10) auf, der hinsichtlich des Mate-
rials von dem der Haltemittel selber abweicht. Das Ma-
terial ist derart gewählt, dass die Befestigung der Ab-
deckplatte (4) und der Trägerplatte (3) gesteigert ist und/
oder das Einstecken selber erleichtert ist. Das Material
ist also gegenüber dem Haltemittel flexibler ausgestaltet.
�[0050] Bei dem in Figur 3c gezeigten Ausführungsbei-
spiel der Arzneimittelpackung weist das Haltemittel le-
diglich eine Ausnehmung (9) auf, in der sowohl die Ab-
deckplatte (4) als auch die Trägerplatte (3) befestigt sind.

�[0051] Die Figur 4 zeigt eine Draufsicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Arzneimittelpak-
kung mit einem als Kantenleiste ausgebildeten Haltemit-
tel. Das Haltemittel erstreckt sich über die gesamte Breite
einer Seite der Arzneimittelpackung. Im Übrigen kann
das als Kantenleiste ausgebildete Haltemittel zur eigent-
lichen Befestigung wie die in den Figuren 2a - 2c und 3a
- 3c gezeigten Haltemittel ausbildet sein. Die eigentliche
Befestigung kann über die gesamte Breite des Haltemit-
tels erfolgen, es ist jedoch auch möglich, dass lediglich
in bestimmten Bereichen eine Befestigung des Haltemit-
tels an der Abdeckplatte (4) und dem Träger (2) bzw. der
Trägerplatte (3) vorgesehen ist.
�[0052] Die Figur 5 zeigt eine Draufsicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Arznei-
mittelpackung mit einem als Schuber (11) ausgebildeten
Haltemittel. Das als Schuber (11) ausgebildete Haltemit-
tel ist so ausgebildet, dass es zumindest drei Seiten der
Abdeckplatte (4) und des Trägers (2) umgreift. So ist stets
gewährleistet, dass die Arzneimittelpackung bei entspre-
chender Orientierung problemlos über die Ansaugfläche
ausgelagert werden kann. Die Ausgestaltung im Zentral-
bereich der Abdeckplatte (4) und der des Trägers (2)
hängt von dem jeweiligen Anwendungszweck ab.
�[0053] Die Figuren 6a und 6b zeigen Ausführungsbei-
spiele der erfindungsgemäßen Arzneimittelpackung mit
einstückig mit einem Träger ausgebildeten Haltemitteln.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind auch in diesem
Falle lediglich Teilbereiche der Abdeckplatte (4) und des
Trägers (2) bzw. der Trägerplatte (3) gezeigt. Das Hal-
temittel weist auch in diesem Falle eine Ansaugfläche
(6) auf. Das Haltemittel weist ferner bei seinem Ende
einen Bereich (13) auf, mit dem ein Formschluss mit der
Abdeckplatte (4) hergestellt ist. Dazu ist die Abdeckplatte
mit einer Erhöhung (12) versehen, die das Ende des Hal-
teelementes (13) umgreift. Auf diese Weise ist das Hal-
temittel sowohl an dem Träger (2) bzw. der Trägerplatte
(3) als auch der Abdeckplatte (4) befestigt. Bei dem hier
gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Abdeckplatte
(4) lediglich eine Erhöhung (12) auf. Es ist jedoch auch
möglich, dass eine Mehrzahl von Erhöhungen (4) auf der
Abdeckplatte (4) vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Eine automatisch ein- und auslagerbare
Arzneimittelpackung mit
einem ebenen Träger mit einer rechteckigen Träger-
platte, �
wobei die Trägerplatte mehrere nebeneinander an-
geordnete Aufnahmekammern zum Aufnehmen von
Arzneimittelportionen aufweist, einer Abdeckplatte
zum Abdekken der Aufnahmekammern, wobei die
Abdeckplatte schwenkbar an einem ersten Rand der
Trägerplatte befestigt ist, und
wenigstens einem Haltemittel mit einer Ansaugflä-
che, wobei das zumindest eine Haltemittel zumin-
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dest derart an jeweils einem der verbleibenden Rän-
der der Abdeckplatte und des Trägers befestigt ist,
dass der Träger und die Abdeckplatte im Wesentli-
chen parallel zueinander gehalten sind und die An-
saugfläche im Wesentlichen senkrecht zu dem Trä-
ger und der Abdeckplatte angeordnet ist, wobei das
Haltemittel derart befestigt ist, dass die Arzneimittel-
packung über die Ansaugfläche ausgelagert werden
kann.

2. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Halte-
mittel klammerförmig ausgebildet ist und an dem je-
weiligen Randbereich der Abdeckplatte und des Trä-
gers befestigt ist, indem das Haltemittel bei dem je-
weiligen Randbereich der Deckplatte und des Trä-
gers aufgesteckt ist.

3. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Halte-
mittel an dem jeweiligen Randbereich der Abdeck-
platte und des Trägers befestigt ist, indem die jewei-
ligen Randbereiche in Ausnehmungen, die gegen-
über der Ansaugfläche in dem zumindest einen Hal-
temittel ausgebildet sind, eingesteckt sind.

4. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Halte-
mittel als eine Kantenleiste ausgebildet ist und an
dem jeweiligen Randbereich der Abdeckplatte und
des Trägers befestigt ist, indem das zumindest eine
Haltemittel bei dem jeweiligen Randbereich der
Deckplatte und des Trägers aufgesteckt ist.

5. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Halte-
mittel als Schuber ausgebildet ist, in den die Arznei-
mittelpackung eingeschoben ist.

6. Die Arzneimittelpackung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Haltemittel jeweils an einer der kurzen
Seiten der Arzneimittelpackung befestigt ist.

7. Die Arzneimittelpackung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächen des zumindest einen Haltemittels, die an der
Oberfläche der Abdeckplatte und des Trägers anlie-
gen, derart behandelt sind, dass zwischen dem zu-
mindest einen Haltemittel und den Oberfläche die
Reibung erhöht ist.

8. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Oberflä-
chen des zumindest einen Haltemittels, die an der
Oberfläche der Abdeckplatte und des Trägers anlie-
gen, mit einem lösbaren Klebemittel versehen sind.

9. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne Haltemittel in zumindest eine Öffnung in entweder
der Abdeckplatte oder dem Träger eingreift.

10. Die Arniemittelpackung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Haltemittel eine Erhöhung bei entweder der Abdeck-
platte oder dem Träger hintergreift.

11. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Halte-
mittel einstückig mit entweder der Abdeckplatte oder
dem Träger ausgebildet ist und derart lösbar an dem
Träger bzw. der Abdeckplatte befestig ist, dass die
Abdeckplatte und der Träger im Wesentlichen par-
allel zueinander gehalten sind.

12. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Haltemittel einen Klebebereich aufweist.

13. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Haltemittel in eine Ausnehmung entweder der Ab-
deckplatte oder des Trägers eingesteckt ist.

14. Die Arzneimittelpackung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Halteelement eine Erhöhung bei entweder der Ab-
deckplatte oder dem Träger hintergreift.

15. Die Arzneimittelpackung nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Haltemittel einen Abtrennbereich auf-
weist, bei dem das Haltemittel leicht von der Arznei-
mittelpackung abgetrennt werden kann.
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